
1. Die zu den städtebaulichen Entwürfen des Bebauungsplanes Nr. 108 A 
„Rücklage Kottenforststraße“ im Rahmen der freiwilligen frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden geprüft. Den 
formulierten Beschlussempfehlungen der als Anlage beigefügten 
Abwägungstabelle wird zugestimmt. 
 

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen und 
Hinweise wurden geprüft. Den formulierten Beschlussempfehlungen der als 
Anlage beigefügten Abwägungstabelle wird zugestimmt. 


